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“Was für ein schöner Tag”:  47 neue Medientitel geschützt

Trotz Winterpause im Fußball bleibt das Thema scheinbar ständig aktuell, wie die Titel “Deutsche Meisterschaft der Fußballsponsoren”,
“Fußballerfrauen” und “Spielerfrauen” beweisen. Das FunSport Festival läßt ebenfalls auf sportliche Action hoffen. Der besinnlichen Vorweih-
nachtszeit kann mit “Mittelpunkt Mensch” und “myself” sowie einer “Lesestunde” und “radio liest” Rechnung getragen werden. Was haben wir
uns aber unter einem “Steinhoroskop” vorzustellen? Alle  47 Titel  finden  Sie  auf  Seite 2 (SR).

Intel mahnt weiter ab

Nach der Erweiterung der
Marke “Intel inside” beim
Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) auf Unter-
ha l tungse lektronik und
Fototechnik im Oktober, hat
Intel bereits die Betreiber der
Websites “dvd-inside.de” und
“movie-inside.de” abgemahnt.

Jetzt erhielten, laut eines
Berichts von heise online, auch

die Website-Betreiber von
“fehmarn-inside.de” eine Ab-
mahnung des Chip-Herstellers
und die Aufforderung bis zum
31.Januar 2005 die Verwen-
dung des Begriffs “inside” zu
unterlassen oder die Domain
aufzugeben. “Fehmarn-insi-
de.de” ist eine reine Infowebsi-
te rund um die Ostseeinsel.
Nähers unter: www.heise.de

Beschwerdestelle fürs Internet
Anfang Dezember haben

eco (Verband der deutschen
Internetwirtschaft) und FSM
(Freiwillige Selbstkontrolle
Multimediadiensteanbieter)
eine eigene Website zur Entge-

gennahme von Beschwerden
über illegale und schädigende
Internetinhalte eingerichtet.
Näheres unter:
www.internet-
beschwerdestelle.de

Universal: Keine fremden Klingeltöne

Das Landgericht Ham-
burg hat nach einem Bericht
der Zeitschrift “musikwoche”
der Universal Entertainment
per einstweiliger Verfügung
untersagt, Klingeltöne aus dem
Repertoire von EMI Music Pu-
blishing herzustellen, zu ver-
fielfältigen oder öffentlich
zugänglich zu machen.

Universa l hat te die
Klingeltöne, ohne Einwilli-
gung des Rechteinhabers EMI,
zusammen mit dem Sportrech-
tevermarkter Sportfive auf der
Website von Hertha BSC zum
Download angeboten.

Es sei erlaubt einen Klin-
gelton zu benutzen, sobald der
Urheber auch nur einem einzi-

gen Anbieter die Nutzung ge-
stattet habe, argumentierten
die Vertreter von Universal.

Die Hamburger Richter
haben sich dieser Interpretati-
on nicht angeschlossen: Mit
der Verbreitung von Klingeltö-
nen dürfe erst begonnen wer-
den, nachdem Urheber und
Verlage im Einzelfall zuge-
stimmt haben.

Näheres unter:
www.lg.justiz.hamburg.de
www.musikwoche.de

Rund 38.000 Titel !
Recherchieren Sie kostenlos unter:

www.titelschutzanzeiger.de
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Was für ein schöner Tag

Markenpiraterie:
Herausforderung für Hersteller von Luxusprodukten und Alltagswaren

Mike statt Nike oder 4 Strei-
fen statt 3 auf Turnschuhe aus
Thailand zu drucken, ist ziem-
lich plump. Doch bessere Tech-
nik, globale Märkte und das
Internet machen es den Marken-
piraten zunehmend leichter. Ty-
pische Fälle sind die Fälschung
von Textilien, Automobilzube-
hör oder Spielzeug. Besondere
Gefahren für den Verbraucher
lauern bei Medikamenten. Dau-
erbrenner sind Uhren oder Par-
füm. Fast immer sind von der
Piraterie Waren betroffen, für
die bereits eine Nachfrage be-
steht und die häufig in großen
Stückzahlen vertrieben werden.
Nach den Statistiken des deut-
schen Zolls nimmt der Handel
mit gefälschten Markenproduk-
ten stetig zu. Mehr als 3000 Fälle
konnten die Fahnder in den letz-
ten Jahren jeweils aufdecken.
Dabei wird gerade mal 1 Prozent
aller Waren inspiziert. „Früher
standen vor allem Luxusartikel
im Visier der Markenpiraten,

jetzt kommen auch Alltagspro-
dukte, wie Mineralwasser oder
Zahnbürsten, hinzu.“, so der
Chefjurist des Deutschen Mar-
kenverbandes Christoph Scholz
im Interview mit Markenbusi-
ness. „Markenpiraterie ist orga-
nisierte Kriminalität.” Gekenn-
zeichnet sei die Szene durch ma-
fiöse Strukturen, die dem Dro-
genhandel vergleichbar seien.
Lukrativ werde das Geschäft
durch eine günstige „risk-profit-
ratio“. „Die gefälschte Ware
wird zwar vernichtet, doch den
Verletzern droht häufig nur eine
Geldstrafe.“

Die Gefahren für das Origi-
nal sind vielfältig. Neben den
Gewinnausfällen und den verlo-
renen Marketing-Investitionen
droht vor allem eine Verwässe-
rung der Marke. Eine plötzliche
Präsenz qualitativ minderwerti-
ger Fälschungen und Plagiate
kann eine Marke durch Image-
verlust und Schwächung des

Börsenwerts in kürzester Zeit
auch zerstören.

Außerdem drohen Produkt-
haftungsklagen. Bei einer guten
Qualität der Imitate kann der
Verbraucher Fälschung und
Original häufig nicht mehr un-
terscheiden. Und natürlich wen-
det s ich ein enttäuschter
Schnäppchenjäger an den ver-
meintlichen Hersteller, dessen
Logo auf der falschen Ware
prangt. Und der Originalherstel-
ler hat die Beweislast. Er muss
nachweisen, dass ein Schaden
nicht durch sein Originalpro-
dukt, sondern durch eine Fäl-
schung entstanden ist. Hier
helfen Sicherheitstechniken, wie
Hologramme, Barcodes, Trans-
ponder, Gencode, Holospots,
denn damit können die Origina-
le eindeutig identifiziert werden.

Umschlagplätze für die Pla-
giate und Fälschungen sind
Flohmärkte, Straßenhändler im
Ausland und vor allem das Inter-
net. „Internetauktionshäuser

sind eine Spielwiese der Krimi-
nalität“, sagt Klaus Hoffmeister,
Leiter der Zentralstelle Gewerb-
licher Rechtsschutz in Deutsch-
land. Befördert würden die
illegalen Markenverletzungen
vor allem durch die Anonymität,
die das Medium biete.

Deshalb bietet ebay den In-
habern gewerblicher Schutz-
rechte mit „VeRI“ einen
speziellen Service an, der die Lö-
schung von Angeboten und die
Datenweitergabe vereinfacht.
Zudem verpflichtete der Bun-
desgerichtshof die Betreiber von
Verkaufsplattformen zu zusätzli-
chen Kontrollen. Zwar müssten
die Internetauktionshäuser nicht
sämtliche Angebote prüfen, re-
klamierte Verstöße dürften sich
jedoch nicht wiederholen.

Quelle:
www.markenbusiness.de
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Herkunft steht für Qualität: Regionen und Markennamen

Rückschlag beim Schutz
europäischer Herkunfts-
angaben ausserhalb der EU.

Kein Witz, ostfriesische
Händler haben sich zu einem
Verein zusammengeschlossen
und wollen Ostfriesland als sol-
ches bewerben. Das Image sei
verbesserungswürdig, so die Ver-
einssprecherin Rita Gautier.
Aha! Und was macht ein Ostfrie-
se in München? Er stellt einen
Antrag auf Eintrag. Nämlich für
die Marke „Ostfriesland“ beim
Markenregister. Die Herkunfts-
angabe soll für Qualität bürgen.
Bekannt ist sie ja schon.

Im Einigungsvertrag wur-
den die Herkunftsangaben ei-
gens geregelt. Und das Marken-
gesetz hat 2 eigene Abschnitte
mit 14 Paragraphen zu geogra-
phischen Bezeichnungen. Das
Deutsche Patent- und Marken-
amt führt eine eigene Liste mit
derzeit 20 Produkten, die sich
durch ihre Herkunft unterschei-
den. Hier finden sich Waren wie
„Thüringer Klöße“, „Oberpfäl-
zer Karpfen“ oder „Nürnberger
Rostbratwürste“. Für den Begriff
Solingen gibt es mit der Solingen
Verordnung sogar eine eigene
Regelung, die aufgrund mar-
kenrechtlicher Ermächtigung
vom Justizministerium extra er-
lassen wurde. Geographische
Herkunftsangaben sind nach

deutschem Recht jedoch keine
Marken im klassischen Sinn. Es
gibt keinen Inhaber, der über sie
verfügen könnte und berechtigt
wäre, Lizenzen zu vergeben. Al-
lein die Verkehrsauffassung und
die geographische Herkunft der
Produkte entscheidet über die
Berechtigung zur Nutzung eines
Begriffs wie „Spreewälder Gur-
ke“. Ihr Schutz ist dem System
des Wettbewerbsrechts entnom-
men. Wer sich also im entspre-
chenden Gebiet niederlässt kann
die Bezeichnung führen, wer mit
seinem Unternehmen wegzieht,
verliert dieses Recht.

Doch auch international be-
stehen Schutzwünsche für die
Herkunftsangaben. Denn Her-
kunft steht für Qualität. Deshalb
kämpft die EU an der Marken-
rechtsfront für seine Mitglieds-
staaten, die Beispielsliste ist lang.
Das Ziel der EU: Produkte, die
nicht aus der jeweiligen Region
kommen, sollen umbenannt
werden. Doch in einem Verfah-
ren vor der Welthandelsorgani-
sation (WTO) sprach sich diese
zunächst gegen den Schutz von
Nahrungsmitteln, die aus be-
rühmten Regionen kommen,
aus. Betroffen sind beispielswei-
se Parmesan, Beaujolais, Chian-
ti, Stilton oder Champagner.
Mit Cognac, Sherry, Grappa,
Rioja oder Roquefort könnte die

EU-Liste der verletzten Produk-
te, auf der aktuell 41 Produkte
stehen - weitere 600 sollen hin-
zukommen - fortgesetzt werden.

Die USA und Australien ar-
gumentierten, das es sich vorlie-
gend um Gattungsbegriffe, die
für jeden frei zugänglich sein
müssten, handele. Zudem bekä-
men sie ihrerseits keinen Schutz
für Produkte wie Florida Oran-
gen oder Idaho potatoes, die au-
ßerhalb der EU hergestellt
würden und ebenfalls mit Regio-
nen oder Städten identifiziert
würden. Diese Kritik wiegelte
die EU-Sprecherin für Handels-
sachen Arancha Gonzalez ab.
Die EU sei durchaus bereit, ei-
nen solchen Schutz zu gewähren.
Bisher sei noch kein entspre-
chender Antrag gestellt worden.

In Europa ist die Rechtslage
klar. Champagner muss aus der
Champagne kommen und Par-
maschinken aus der Region um
Parma. Doch das gilt nur bis zu
den EU-Außengrenzen. Die an-
deren knapp 6 Milliarden Men-
schen auf diesem Planeten
denken vielleicht nur, dass sie
Parmaschinken essen, tun es
aber gar nicht. Besonders die Ka-
nadier. Wenn sie den italieni-
schen Klass iker auf ihre
Honigmelonen legen wollen,
müssen sie „Super Ham“ kaufen.
Die Marke Parma ist beim kana-

dischen Markenamt seit 1971
für Produkte wie Schinken, Sala-
mi, Trockene Würste oder Mor-
tadella registriert. Derzeitiger
Inhaber: Maple Leaf Foods Inc.

Made in Germany könnte
man auch als Herkunftsangabe
verstehen - obwohl hierfür jede
gesetzliche Grundlage fehlt. Die
Historie will es, dass der 1887
durch die britische Regierung er-
lassene „Merchandise Marks
Act“, der die Herkunftskenn-
zeichnung einführte und den
Kauf britischer Produkte forcie-
ren sollte, ins Gegenteil um-
schlug. Heute steht „Made in
Germany“ - so die Einschätzung
des deutschen Zolls auf seiner
Website - für einen hohen Qua-
litätsstandard, lange Lebensdau-
er, großen Sicherheitsstandard,
Seriosität und Vertrauen. Zu-
nehmend findet sich im interna-
tionalen Warenverkehr auch die
Bezeichnung „Made in EU“. Bis
sich diese Herkunftsangabe al-
lerdings durchgesetzt hat, steht
ein Ostfriese in München vor
dem Markenamt und denkt da-
rüber nach, was es eigentlich mit
Wienern, Frankfurtern, Ham-
burgern oder Berlinern auf sich
hat.

Quelle. www.markenbusiness.de

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 701 erscheint am 28.12.2004 Anzeigenschluss: 23.12.2004, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 704 erscheint am 18.01.2005 Anzeigenschluss: 14.01.2005, 10 Uhr
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Die Wasserlinse
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien.

PAe Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp,
Rumfordstraße 7, 80469 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

radio liest
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbeson-
dere Hörfunk, Fernsehen, Tonträger und Merchandising, Bild-
tonträger, Film, Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom,
CD-I, DVD und MD (MiniDisc) und andere Datenträger sowie für
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, für Bücher und alle anderen Printmedien, Veranstal-
tungen und Dienstleistungen aller Art.

Isolde Krupok,
Mangerstraße 14a, 14467 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Channelyzer
Brand Health
Kunst-Wort

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Brand Health GmbH,
Speicherstraße 16, 60327 Frankfurt

Gemäß §§3, 5 Abs. 3, 14 ff Markengesetz nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

FunSport Festival
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen,
entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzun-
gen, in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildtonträger,
Filme, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Online Services,
CD, CD-ROM, CD-I, DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video
Disc) und MD (MiniDisc) und anderen Datenträgern, sowie für
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, Bücher und alle anderen Printmedien, Veranstaltun-
gen, Merchandising und Dienstleistungen aller Art.

RAe Boelsen, Jumpertz, Brochhaus & Kollegen,
Alteburger Straße 189, 50968 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Handbuch der
katholischen Soziallehre

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Duncker & Humblot GmbH,
Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, 12165 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Guess
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien.

First Entertainment GmbH,
Ludwigstraße 11, 50667 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Mittelpunkt Mensch
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Drucker-
zeugnisse.

Home Therapie Management GmbH ( HTMa GmbH),
Fritz-Reuter-Straße 2, 22926 Ahrensburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

LebensWege-Magazin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Claudia Nangoi-Verlag,
Klingenstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen
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Top News aus Werbung,
Marketing und Medien

www.new-business.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Fußballerfrauen
Spielerfrauen

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen (Off-Line- und On-Line-Dienste ein-
schließlich Web-Page-Auftritte).

RAe Brehm & v. Moers,
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
Spreepalais am Dom, 10178 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

nothing but music
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Seinodernichtsein GmbH & Co. KG,
Maximilianstraße 52, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Bauern-Echo
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Schützenstr. 2, 98527 Suhl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Edition Poesie Ein Licht scheint
in der Dunkelheit

Edition Poesie Stille und Trost
Edition Poesie Hab Dank für alles
Edition Poesie Jeder Tag kann

eine Perle sein
Edition Poesie Heiter und vergnügt
Edition Poesie Freude im Gepäck
Edition Poesie Mit frischem Mut
Edition Poesie Sonne im Herzen
Edition Poesie Glück der Freundschaft
Edition Poesie Frühlingsboten -

Hoffnungsglück
Edition Poesie Lass es Liebe sein
Edition Poesie Zauber des Anfangs -

Aufbruch ins Neue
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen GmbH & Co. KG,
Deutzer Freiheit 77, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Was für ein schöner Tag
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Bezugnahme auf die Bestimmung des § 5 Abs. 3 Mar-
kenG nehmen wir für einen Mandanten Titelschutz in Anspruch
und zwar für

House & Gardenstyle
Houses & Gardenstyle
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Abkürzungen,
Wortverbindungen, grafischen Gestaltungen, bei Verwendun-
gen in allen Titelkombinationen für Literatur sowie Bild-, Ton-
Daten- und Videoträger aller Art sowie sonstige elektronische
und digitale Medien und Netzwerke, Onlinedienste, Merchandi-
sing in jeder Form, Multimediaanwendungen und öffentliche
Veranstaltungen.

Gutwald Rechtsanwalts GmbH,
Bahnhofstraße 29, 83278 Traunstein
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Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Macher -
Das regionale Wirtschaftsmagazin
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Kombinationen für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse, alle elektronischen und digitalen Medien, insbesondere
Internet und einschließlich Merchandising.

Rechtsanwälte Dr. Johannes Weberling,
Prinzessinnenstraße 14, 10969 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Echt gut verkaufen
Das Echte gut verkaufen

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen und mit allen Untertiteln und Zu-
sätzen, für alle Medien, insbesondere Printmedien, elek-
tronische Medien und Netzwerke, Rundfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger.

HAUSWALDT BOLLMEYER
Rechtsanwälte · Steuerberater,
Rathausstraße 13, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für die Werktitel

Karlsruhe Kompakt
Ettlingen Kompakt
Durlach Kompakt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen und für alle Me-
dien im Großraum Karlsruhe.

Rechtsanwalt Dr. Jochen Scholz,
Bahnhofstraße 10, 76137 Karlsruhe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Steinhoroskop
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
grafischen Gestaltungen und Schriftarten für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Softwa-
reerzeugnisse, elektronische und digitale Medien, Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste sowie sonstige Online-Medien, fer-
ner für Bild-,Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I und DVD.

Rechtsanwalt  Dipl.-Kfm. Wolfgang Naegele,
Ballindamm 35, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Lesestunde
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Holger Hubert Bünker,
Ostseestraße 2a, 23570 Lübeck-Travemünde

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Der Compliance Officer
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hülsbömer & Kollegen
Finanzredaktion GmbH & Co. KG,
Ludwigstraße 25, 61169 Friedberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Stürmisch verliebt
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

myself
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, entsprechenden Untertiteln und mit allen Zusät-
zen für alle Medien national und international, insbesondere für
Printmedien und elektronische Medien.

Rechtsanwälte Taylor Wessing,
Isartorplatz 8, 80331 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Hell’s Kitchen
In Teufelsküche
Teufelsküche
Höllenküche

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-
und Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off-Line
und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD und andere Daten-
träger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audio-
visuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Bücher und alle Printmedien.

Rechtsanwälte Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl,
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Deutsche Meisterschaft
der Fußballsponsoren

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbeson-
dere Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom,
CD-I, DVD und MD (MiniDisc) und andere Datenträger sowie für
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, für Bücher und alle anderen Printmedien, Veranstal-
tungen, insbesondere Sportveranstaltungen, und Dienstleistun-
gen aller Art.

WILDE.Rechtsanwälte, RA Steffen Wilde,
Kaiser-Wilhelm-Ring 22, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Berlin bietet
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
grafischen Gestaltungen und Schriftarten für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Softwa-
reerzeugnisse, elektronische und digitale Medien, Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste sowie sonstige Online-Medien.

Rechtsanwalt  Dipl.-Kfm. Wolfgang Naegele,
Ballindamm 35, 20095 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Der Norden sucht den Superchor -
NDR Chorcasting

in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg




